
K. k. Polizeldlrekflon in Wien.

AUFRUF A.
Außerden imAufrufevom20. Juli, 14.August, 28.September, 27.Oktober191") undimAufrufeBvonheute

für die Rückkehrder FlüchtlingefreigegebenenBezirkenGalizienswerden|nochFolgende, in das „weitere“
KriegsgebietlallendeBezirkefreigegeben:

Jaslo , Cieszanow, Jaworow , Rudki, Sambor, Drohobycz und
Skole.

DieFlüchtlinge, die vor Kriegsausbruchin einemdieserBezirkeihrenständigenWohnsitzhattenund
nichtarbeitsunfähigundgleichzeitigerwerbs- beziehungsweisesulwistenzlossind, werdennufgefoiilert, dahin
zurückzukehren.

KürdieRückkehrgeltenfolg.ndeGrundsätze:
I. DieKICrMlinge, dieineinemdervorerwähntenBezirkeihrenständigenWohnsitzholten, erholten, »eiinkeinHindernis,bezüglichihrerPersoninder

fürKriegsIMeKn
Diein

ihresWi

JeneFlüchtlinge, die vor KriegsausbruchihrenWohnsitzin einemdereingangserwähntenBezirkeinne-
hattenund dieserAufforderungzur Rückkehrnichtinnerhalbder angegebenenFristFolgeleisten, verlieren
einerseitsfür die spätereRückkehrdie Begünstigungder freienFahrtund der gebührenfreienEftektenbelbr-
dorung, andererseitsdieweiterestaatlicheFlüchtlingsunterstützung, dielängstensdreiWochenvomTagedieser
Kundmachungan. eingestelltwird.

DieKrcigaboweitererBezirkeGalizienssowiederBukowinafürdieRückkehrwirdfallweisekundgermtchlwerden.
Wien, am 30. November1915.

ÜberAuftragdes k, k. MinisteriumsdesInnern:
DerPräsidentder k. k. Pulizeidirektion:

Gorup m. p.
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